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Index

21/03 GesmbH-Recht

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

GmbHG §20 Abs1;

Rechtssatz

Hinsichtlich der zu unterscheidenden Gegenstände der Weisungsbefugnis, nämlich des gesellschaftsrechtlichen und

des arbeitsrechtlichen, ist der Verwaltungsgerichtshof mit der herrschenden Lehre stets davon ausgegangen, dass

zwar das kraft Gesetzes bestehende Weisungsrecht der Generalversammlung nach § 20 Abs. 1 GmbHG nicht

notwendig auch die Berechtigung zur Erteilung persönlicher Weisungen (also von Weisungen in den für die

persönliche Abhängigkeit maßgebenden Belangen) umfasst; es ist aber andererseits die Möglichkeit einer

vertraglichen Einordnung des Geschäftsführers in die Gesellschaft in persönlicher Abhängigkeit von ihr, in der

gesellschaftsrechtlich vorgesehenen Form vertreten durch die Gesellschafter, auch nicht ausgeschlossen (so schon das

Erkenntnis vom 20. Mai 1980, 2397/79, VwSlg 10140 A/1980, sowie ferner das Erkenntnis vom 30. März 1993, Zl.

92/08/0084, unter ausführlicher Auseinandersetzung mit der Literatur, ebenso aus jüngerer Zeit das Erkenntnis vom

20. Dezember 2006, Zl. 2004/08/0041). Solche zusätzlichen, rein schuldrechtlichen Beziehungen im Innenverhältnis zur

Gesellschaft können zwischen der Gesellschaft, vertreten durch die Gesellschafter, und dem Geschäftsführer durch

einen Anstellungsvertrag geregelt werden; sein Hauptinhalt im Hinblick auf die PDichten des Geschäftsführers ist die

nähere Ausgestaltung der durch das Organschaftsverhältnis vorgezeichneten VerpDichtungen zur Dienstleistung und

zur Geschäftsbesorgung (vgl. die Erkenntnisse vom 20. Mai 1980, 2397/79, VwSlg 10140 A/1980, vom 17. Jänner 1995,

93/08/0182, VwSlg 14194 A/1995, und vom 30. Mai 1995, Zl. 93/08/0138).
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